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Unternehmensteuer

BFH: Anrechnungshöchstbetrag bei ausländischen Einkünften

Von den ausländischen Einkünften sind zur Ermittlung des Anrechnungshöchstbetrags nach
§ 34c Abs. 1 S. 4 EStG auch Wertveränderungen des Vermögensstamms (z.B.
Teilwertabschreibungen) abzuziehen.

Sachverhalt
Streitig ist die Höhe der Anrechnung ausländischer Steuern auf die deutsche
Körperschaftsteuer der Klägerin, einem Kreditinstitut, die Einkünfte aus ausländischen
(portugiesischen) Kapitalanlagen erzielte.Die Kurswerte von einigen dieser Anleihen waren
an den Bilanzstichtagen 31.12.2005 und 31.12.2007 unter die Anschaffungskosten
gesunken, weshalb die Klägerin entsprechende Teilwertabschreibungen vornahm. Die
Zinseinnahmen unterlagen in Portugal der Quellensteuer. 

Das Finanzamt hat bei der Ermittlung des Anrechnungshöchstbetrages gemäß § 34 EStG die
Teilwertabschreibungen abgezogen. Dem widersprach das FG. Daneben hat das FG
Depotgebühren abgezogen, die Schätzung der Verwaltungskosten durch das Finanzamt
jedoch abgelehnt.

Entscheidung
Das FG habe die Teilwertabschreibungen zu Unrecht nicht von den ausländischen
Einkünften zur Ermittlung des Anrechnungshöchstbetrages abgezogen.

Der BFH zweifelt allerdings, ob die Teilwertabschreibungen überhaupt zulässig waren.
Zunächst bestätigt der BFH erneut, dass bei verzinslichen Wertpapieren, die eine Forderung
in Höhe ihres Nominalwerts verbriefen, eine Teilwertabschreibung unter den Nennwert
allein wegen gesunkener Kurse regelmäßig nicht zulässig ist (BFH-Urteil vom 08.06.2011, I R
98/10 und BMF-Schreiben vom 02.09.2016). Es fehle hier an einer voraussichtlich dauernden
Wertminderung. Das gelte auch dann, wenn die Wertpapiere zum Umlaufvermögen
gehören. Ob bei einer Veräußerung der Papiere vor dem Ende ihrer Laufzeit auf eine
voraussichtlich dauernde Wertminderung i.S. von § 6 Abs. 1 Nr. 2 S. 2 EStG geschlossen
werden könne, bedürfe im Streitfall keiner Entscheidung, da hier keine konkreten
Anhaltspunkte dafür bestanden, dass die Klägerin beabsichtigt hätte, die in Frage
stehenden Anteile zu veräußern. Auch hätte das FG Feststellungen zum Bonitätsrisiko des
Schuldners der Anleihe treffen müssen.

Streitig war vor allem die Höhe der nach § 34c Abs. 1 EStG anzurechnenden Steuer. Gemäß
§ 34c Abs. 1 S. 4 EStG sind, wenn es sich um ausländische Einkünfte aus Kapitalvermögen i.S.
d. § 34d Nr. 6 EStG handelt, die zum Gewinn eines inländischen Betriebs gehören,
Betriebsausgaben und Betriebsvermögensminderungen abzuziehen, die mit den diesen
Einkünften zugrundeliegenden Einnahmen in wirtschaftlichem Zusammenhang (der sich
nach dem Veranlassungsprinzip richtet, Bestätigung des BFH-Urteils vom 06.04.2016, I R
61/14), stehen. 

Nach diesem von der Rechtsprechung entwickelten Zurechnungszusammenhang habe das
FG im Rahmen der Anrechnungshöchstbetragsermittlung zu Recht Depotgebühren
abgezogen, die Schätzung der Verwaltungskosten durch das Finanzamt jedoch abgelehnt.

Was die strittigen Teilwertabschreibungen betrifft, so kommt der BFH zu folgendem
Ergebnis: Durch den ausdrücklichen Bezug in § 34c Abs. 1 S. 4 EStG auf Betriebsausgaben
und Betriebsvermögensminderungen würden nicht mehr lediglich solche Aufwendungen im
Rahmen der Ermittlung des Anrechnungshöchstbetrags berücksichtigt, die bei einer Person,
die die Einnahmen im Privatvermögen erzielt, als Werbungskosten angesetzt werden
könnten. Insbesondere könnten damit auch Wertveränderungen des Vermögensstamms in
die Bemessung des Anrechnungshöchstbetrags eingehen.

Ob und inwieweit die Teilwertabschreibungen auf die Anleihen in wirtschaftlichem
Zusammenhang mit den Zinseinnahmen der Klägerin stehen, hänge somit von der
wertenden Beurteilung des die Teilwertabschreibungen auslösenden Moments (siehe dazu
BFH-Beschluss vom 21.09.2009, GrS 1/06) ab. 



Insofern habe das FG zunächst zutreffend festgestellt, dass die Klägerin keine Zinsen hätte
erzielen können, wenn sie die Anleihen nicht angeschafft hätte. Da der
Veranlassungszusammenhang durch das Prinzip der wertenden Selektion der
Aufwandsursachen gekennzeichnet ist, sei zu berücksichtigen, dass die Klägerin die
verzinsten Anleihen vorrangig mit dem Ziel angeschafft hatte, Zinserträge zu erzielen.
Demgemäß stünden auch die Teilwertabschreibungen im Zusammenhang mit der Absicht,
laufende Kapitalerträge zu erwirtschaften. Somit seien die Teilwertabschreibungen, sofern
die Voraussetzungen hierfür überhaupt vorgelegen haben, bei der Ermittlung des
Anrechnungshöchstbetrags abzuziehen. 

Offen ließ der BFH hingegen, ob etwas anderes für solche Wertpapiere gelten könne, die
vorrangig zu dem Zweck erworben werden, um an deren Wertveränderungen teilzuhaben.
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